
 

Johann David Kahn.

Joh. David Rahm wurde 18141 in Zürich geboren; er war

von ſieben Kindern des verdienten, hochgeachteten und geliebten

Arztes Herrn Archiater Dr. Rahn das jüngſte. In ſeiner Kind—

heit war er von äußerſt zarter und ſchwächlicher Konſtitution,

welche aber durch ſtrenge Leibesübungen, eine eiſerne Ausdauer

und nüchterne Diät geſtärkt wurde. Schon in früher Zeit verlor

er ſeine Mutter und ſeine beſten Jugendfreunde, welche herben

Erfahrungen wohl zuerſt den Grund zu demreligiöſen Ernſt ſei⸗

nes Weſens legten. Er widmete ſich der Jurisprudenz und abſol—

virte ſeine Studien auf den Univerſitäten Göttingen und Berlin,

wo namentlich Bethmann-Hollweg ihn mächtig anzog und in

ſeiner religiöſen Richtung beſtärkte. 1834 kehrte er ins Vaterland

zurück, wo er bald als Subſtitut des Bezirksgerichtes Zürich eine

mühſame, aber lehrreiche Beſchäftigung fand und namentlich durch

Dr. Bluntſchli, der damals in dieſem Gerichte ſaß, angeregt

wurde. Seinem Fleiß und ſeiner Gewiſſenhaftigkeit verdankte er

es, daß er bald als Gerichteſchreiber gewählt wurde, in welcher

Stelle er ſich durch eine enorme Thätigkeit auszeichnete. An den

Ereigniſſen des Jahres 1889 nahmerbegreiflicher Weiſe lebhaften,

wiewohl nur innerlichen Antheil, und es brauchte ein beharrliches

Andringen, bis er ſich dazu verſtand, die Stelle des Staats—

anwaltes anzunehmen, die er in keiner Weiſe geſucht hatte: man

wußte keinen andern, der durch Tüchtigkeit und fleckenloſe Unparteilich—

keit den aus politiſchen Gründen unmöglich gewordenenerſetzen konnte.

Damals waͤhlte ihn auch die Zunft Eglisau in den Großen Rath.

Zehn Jahre lang verſah er das hohe, ſchwere Amt eines Staats⸗

anwaltes mit einer Treue, Gewiſſenhaftigkeit und Aufopferung,



daß ein Angriff auf ſeine Thätigkeit zur Unmöglichkeit wurde.

1840 verehlichte er ſich mit ſeiner Gattin und fand in dieſer,

wenn auch zu ſeinem Schmerz kinderloſen Ehe ſein höchſtes Lebens—

glück. Seine edle Lebensgefährtin traf mit ihm in dem religiöſen

Grundzug ſeines Weſens zuſammen, wirkle aber durch ihre freiere

Anſchauung ſo glücklich auf ihn ein, daß eine gewiſſe Schroffheit

in Beurtheilung Anderer, die er noch an ſich hatte, immer mehr

einer ächt evangeliſchen Milde Platz machte, ſo daß er zwar immer

ſtrenger gegen ſich ſelbſt, gleichzeitig aber immer ſchonender gegen

Andere wurde, wo er nur immereineernſte redliche Ueberzeugung

ſich gegenüber wußte. Deßhalb ſtand ihm auch der milde Lange

näher als der geharniſchte Ebrard. Auch ging ſein religiöſer Glaube

immer mehr in ein werkthätiges Chriſtenthum über. Dazu bekam

er um ſo mehr Gelegenheit, als er im Jahr 1849 von ſeiner zehn

Jahre lang fleckenlos verwalteten Stelle verſtoßen wurde. Wir

wollen gerne glauben, daß dieſer Akt weniger ſeiner Perſon galt,

als durch wirkliche oder eingebildete politiſche Konvenienzen moti—

virt wurde. So wehe ihm der Undankthat, es kam nieeinbitte—

res Wort davonüberſeine Lippen

Seiner öffentlichen Thätigkeit beraubt, widmete er noch mehr

wie früher ſein Wiſſen und ſeine Zeit, ſein Herz und ſeine Hand den

edelſten Werken der Menſchenliebe. Theils allein, theilsim Verein mit

andern Menſchenfreunden gründete er den Patronageverein für entlaf—

ſene Sträflinge, die Leſeſchule für junge Lehrlinge, die evangeliſche Ge—

ſellſchaft und die Rettungsanſtalt Friedheim bei Bubikon. Esiſt ein

merkwürdiger Zug ſeines Weſens, daß er, obwohlihmeigentlich

die Kinderwelt fremd war, doch mitſolcher Vorliebe für ſie wirkte.

Neben dieſen gemeinnützigen Beſtrebungen, die durch ſein organi—

ſatoriſches Geſchick und ſeine eiſerne Ausdauer weſentlich gefördert

wurden, und neben einer Reihe von Vormundſchaften ꝛe., die

ſeine Gutmüthigkeit übernommen hatte, gab er auch mit ſeinen

Freunden Ott, Schnell und Wyßeine wiſſenſchaſtliche Zeitſchrift

für ſchweizeriſches Recht heraus, in der er mehrere gehaltvolle Ab—

handlungen erſcheinen ließ, wie er denn ſchon hin und wieder

in Schaubergs „Beiträgen zur zürcheriſchen Rechtspflege“ Proben

ſeiner Gelehrſamkeit und ſeiner juriſtiſchen Tüchtigkeit abgelegt hatte.



Das Jahr 1851 brachte ihm aber bereits die verdiente Ge⸗

nugthuung, indem ſeine politiſchen Gegner ihn baten, durch

ſeinen Eintritt ins Bezirksgericht eine empfindliche Lücke auszu—

füllen. Er war edelmüthig genug, dem Rufe zu folgen und er—

rang ſich durch ſeine beiſpielloſe Thätigkeit und ſeine unbeugſame

Gerechtigkeitsliebe das Zutrauen auch ſeiner Gegner in ſolchem

Grade, daß er, als Herr Bezirksgerichtspräſident Ullmer ins Ober⸗

gericht trat, ohne Widerſpruch an ſeine Stelle gewählt wurde.

Dieſe Stelle bekleidete er mit der größten Auszeichnung, leider

aber nicht lange. Die Geſchäftslaſt — et wollte keine ſeiner un—

eigennützigen Bemühungen aufgeben — lag zu ſchwer auf ihm:

ein hitziges Fieber, deſſen Gefährlichkeit ſeine Pflichttreue nicht

achtete, überfiel ihn und machte ſchon nach vierzehn Tagen ſeinem

edlen Leben im zweiundvierzigſten Jahre ein Ende, zum tiefen

Schmerz ſeiner treuen Familie und ſciner Freunde, und zumtiefen

Leid Aller, die wiſſen, daß einer der Beſten uns verloren.

Rahn hatte keine ſogenannten glänzenden Geiſtesgaben; ſeine

Stärke war aufder Charakterſeite, er hatte alles ſeiner etwas

ſpröden Natur abgerungen, aber darum war alles ſein Verdienſt

und alles ſo eigenthümlich und ſolid. Die Gabe der Rede war

ihm verſagt; erarbeitete langſam nicht ſo faſt, weil es ihm

ganz an Gewandtheitfehlte, als weil ſeine beiſpielloſe Gewiſſen—

haftigkeit vor dem Entſcheid alles wiſſen wollte. Als Juriſt war

er ſcharfſinnig und umſichtig; ſeine gelehrten Kenntniſſe waren

enorm. DenRichterberuf übte er mit einem ſkrupulöſen Ernſt;

er warihm keine unterhaltende oderlehrreiche Geiſtesübung, ſon⸗

dern Gewiſſens⸗ und Herzensſache, er war ſich ſtets bewußt, daß

ihm dabei die Wohlfahrt des Volkes anvertraut ſei. Deßhalb übte

c namentlich auch gegen die Advokaten eine ſtrenge Zucht, die

ihn in ſeinem ehrenwerthen Eifer oft zu weit führte. Alles Lügen

und Chicaniren war ihm ein Gräuel. Füralle ungehörigen Ein—

flüſſe war er unzugänglich, und in ſeiner Redlichkeit ging er ſo

weit, daß er als Staatsanwalt jedes Geſchäft ſeinem Kollegen

überließ, das einen mit ihm auch nurin der geringſten feindlichen

oder freundlichen Berührung Stehenden beſchlug. Erhätte ſein Amt

gegen politiſche Gegner vielfach benutzen können, er hat es ver—



ſchmäht, Arbeiten war ihm eine Luſt, wie eine Pflicht; er ar—

beitete von früh 6.Uhr-bis Nachts 12. Uhr;namentlich gegen

das Ende ſeines Lebens verſagte er ſich jede Erholung.

Der Grundzug von Rahns Weſen war eine im tiefſten Innern

wurzelnde Religioſität, welche alle Ereigniſſe des Lebens in

kindlicher Demuth auf das Höchſte bezieht und in allen Schick—

ſalen auch des Einzelnen die unmittelbare Hand einer weiſen und

gütigen Vorſehung erblickt, eine Religioſität, welche als höchſtes

Gebot die Arbeit an ſich ſelbſt erkennt, und deren Früchte ein

unſträflicher Wandel und Werke der Menſchenliebe ſind. So war

das ganze Leben des Seligen ein fortwährendes „bete und arbeite“.

Ein Driltes kannte er nicht, jedes zerſtreuende Vergnügen hatte

er ſich verſagt.

Aus ſeiner Religioſitaͤt floß ſeine Treue, die zu jedem Opfer

bereit war, ſeine Gewiſſenhaftigkeit, der auch die beſte

Pflichterfüllung nicht genügte, ſeine Unbeſtechl ichkeit und Ge—

rechtigkeitsliebe, die auch im Kleinſten geübt wurde, ſeine Wohl—

thätigkeit, die mit den Armen Alles theilte, ſeine Gut—

müthigkeit, die ſich um die kleinſten Sorgen liebevoll beküm—

merte, ſeine Geradheit und Wahrheitsliebe, die auch da, wo

ſie Gefahr bringen, ſich bewährten, ja ſelbſt ſeine hohe Vater—

landsliebe, welche zwar nicht in Phraſen ſich äußerte, aber in

einem tiefen Glauben an ſein Land und in treuem Wirken für

dasſelbe beruhte.

Rahn war ein Biedermann im höchſten Sinne des Wortes.

Das Andenken des Edlen ſei geſegnet unter uns.
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